
GEMEINDE                                      STEINEN SZ  
 
 
 
 

VOLKSABSTIMMUNG  vom 11. März 2012 
 
 
Nach Anordnung der zuständigen Behörden finden am 
 
Sonntag,  11. März 2012  
 
folgende Abstimmungen an der Urne statt: 
 
 
Eidgenössische Vorlagen 
 

1. Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen" 
 

2. Volksinitiative "Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem 
Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmass-
nahmen (Bauspar-Initiative)" 

 

3. Volksinitiative "6 Wochen Ferien für alle" 
 

4. Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Ge-
genentwurf zur Volksinitiative "Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls") 

 

5. Bundesgesetz über die Buchpreisbindung 
 
 
Bezirks Vorlagen 
 

1. Investitionsbeitrag von CHF 5'000'000 an die Stossbahnen AG 
 

2. Initiative für einen Investitionsbeitrag von CHF 2'500'000 an die Seilbahn Rickenbach-
Rothenfluh AG 

 
 

Öffnungszeit des Urnenbüros in der Aula:  
Sonntag: 10.00 - 11.00 Uhr  
 
Stimmberechtigt  sind jeder Schweizer Bürger und jede Schweizer Bürgerin, die in der Gemein-
de Steinen politischen Wohnsitz haben, das 18. Altersjahr erfüllt haben und nicht vom Stimmrecht 
ausgeschlossen sind. 
 
Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht entweder durch persönliche Abgabe der Stimmzet-
tel an der Urne (bitte beachten Sie die neuen Urnen-Öffnungszeiten)  oder brieflich ausüben. 
Briefliche Stimmabgabe: Stimmrechtsausweis unterschreiben und beilegen. 
Stimmabgabe an der Urne: Stimmrechtsausweis und alle Stimmunterlagen mitnehmen und abge-
ben. 
 
Stimmberechtigte, die 10 Tage vor dem Abstimmungstag keine Abstimmungsunterlagen  erhal-
ten haben, wollen sich bitte bei der Gemeindekanzlei Steinen melden. 

 
 
 
Steinen, 20. Januar 2012      GEMEINDERAT STEINEN 
 


